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§ vo:

Im Falle zwischen dem Beschädigten und dem Jagdberechtigten

ein Vergleich nicht zustande kommt, hat über den Ersatzanspruch ein

zu diesem Zwecke zu bildendes Schiedsgericht zu entscheiden. Dieses

Schiedsgericht hat aus vier Vertrauensmännern, von denen der Be¬

schädigte und der Jagdberechtigte je zwei zu wählen hat, und einem

Obmanne zu bestehen.
'

§ 71.

Jede Gemeindevertretung wählt für die Dauer ihrer Funetions-

periode den Obmann und dessen Stellvertreter, deren Wahl der Be¬

stätigung seitens der politischen Bezirksbehörde unterliegt. .

Im Falle der Nichtbestäligung hat die politische Bezirksbehörde

die Gründe der Gemeindevertretung bekanntzugeben.

Im Falle der Nichtbestätigung der Wahl steht es der Gemeinde¬

vertretung frei, den Recurs an die k. k. Statthalterei zu überreichen

■ oder eine Neuwahl vorzunehmen.
Zn dem Amte eines Obmannes dürfen nur unbescholtene, un¬

parteiische und mit den landwirthschaftlichen und jagdlichen Verhält¬

nissen vertraute Personen berufen werden, und sind dieselben auch zu

beeidigen. Sollte ein Obmann krankheitshalber oder aus anderen

Gründen behindert sein, seines Amtes zu walten, so tritt der ans

gleiche Weise gewählte Ersatzmann für ihn ein.

§ 72.'
Der Beschädigte hat sich unter genauer Angabe des ihm zu¬

gegangenen Schadens an den Obmann des betreffenden Schiedsgerichtes

mit dem Ersuchen um Einberufung desselben, zu wenden.

Derselbe hat unter Festsetzung des. Tages der Verhandlung die

streitenden Parteien aufzufordern, binnen drei Tagen je zwei Ver¬

trauensmänner zu wählen und dieselben namhaft zu machen.

Sollte es eine Partei unterlassen, der Aufforderung des Obmannes

nachzukommen, so hat letzterer die fehlenden Vertrauensmänner selbst

zu bestimmen, ohne daß der Partei irgend welches Einspruchsrecht

zusteht, und selbe den Parteien kundzumachen.

Das Schiedsgericht hat bei dem angeordneten Loealaugenscheinc

zu erheben:
1. ob die Beschädigung thatsächlich durch Wild, beziehungsweise bei

Ausübung der Jagd erfolgt ist, ferner
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